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Bund 2016/17 

V rb ge 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art.126d Abs. 1 
Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh
mungen, die er bei einer Gebarungsüberprüfung getroffen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfallige Gegen
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen-, Berufs- und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes .. http://www.rechnungshof.gv.at .. ver
fügbar. 
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Ab • ur u 

Abkürzungsverzeichn is 

AMS 

BMASK 

bzw. 

EUR 

GZ 

IT 

Mio. 

pe 

rd. 
RH 

SLA 

TZ 

u.a. 

z.B. 

Arbeitsmarktservice Österreich 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz 
beziehungsweise 

Euro 

Geschä ftszahl 

Informationstechnologie 

Million(en) 

Personalcomputer 

rund 
Rechnungshof 

Service Level Agreement 

Textzahl( en) 

unter anderem 

zum Beispiel 

gen 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Arbeit, SoziaLes und Konsumentenschutz 

11 -Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice; 
FoLLow-up-Überprüfung 

Das Arbeitsmarktservice kam den Empfehlungen des RH, die er im 
Jahr 2011 (Reihe Bund 2011/10) zur Gebarungsüberprüfung "IT
Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice" veröffentlicht hatte, teil
weise nach. 

Das Arbeitsmarktservice Österreich richtete ein differenziertes Preis
modell, wonach der Betrieb des Rechenzentrums und des Netzwerks 
nach messbaren und nutzerrelevanten Leistungsparametern verrech
net wurde, sowie ein darauf aufbauendes Kostencontrolling ein. Es 
verifizierte bei den IT -Beschaffungsverfahren der Jahre 2011 bis 
2015 die Angemessenheit der Preise durch Vergleichsangebote. Wei
ters führte es im neuen, nicht jedoch im alten IT -System relevante 
IT-spezifische Kennzahlen und Service-Levels ein. 

Dagegen konnte das Arbeitsmarktservice Österreich keine Schlich
tungsvereinbarung über die Mitwirkung des bisherigen Dienstleis
ters an der Transition der IT -Dienstleistungen und keine Reduktion 
der Zahlungen an den bisherigen Dienstleister während der Kün
digungsfrist durchsetzen. Bei der Endabnahme der Transition kam 
es aufgrund von Qualitätsmängeln der laufenden Leistungserbrin
gung zu einer Zeitverzögerung von über einem Jahr. 
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Ziel der im Februar und März durchgeführten Follow-up-Überprü
fung war es, die Umsetzung von Empfehlungen zu beurteilen, die 
der RH bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung zur IT
Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) abge
geben harte (Reihe Bund 2011/10, Vorbericht). (TZ 1) 

Das AMS setzte die Empfehlung des RH um, den Betrieb des Rechen
zentrums nach Leistungsparametern zu verrechnen, weil es im 
Jänner 2016 ein differenziertes Preismodell einführte, welches es 
ermöglichte, den Rechenzentrumsbetrieb sowie den Betrieb des Netz
werks nach messbaren und nutzerrelevanten Leistungsparametern 
zu verrechnen. Auch das darauf aufbauende Kostencontrolling war 
im Sinne der Empfehlung des RH eingerichtet. Der RH anerkannte 
auch, dass durch den Wechsel des IT -Dienstleisters als Folge der 
Ausschreibung eine deutliche Reduktion der IT-Kosten des AMS 
- trotz gestiegenen Geschäftsvolumens - erzielt werden konnte. 
(TZ 2) 

Die Empfehlung des RH, die Vergabeverfahren betreffend alle exter
nen IT-Dienstleister derart zu wählen, dass stets die Angemessen
heit der Preise beurteilbar ist, setzte das AMS um. Es verifizierte bei 
den IT -Beschaffungsverfahren der Jahre 2011 bis 2015 die Ange
messenheit der Preise durch Vergleichsangebote. (TZ 3) 

Das AMS setzte die Empfehlung des RH nicht um, das vom neuen 
Dienstleister erstellte Grob- und Feinkonzept für die Transition der 
IT-Applikationen und lI-Dienstleistungen einer unabhängigen tech
nischen Überprüfung auf Risikominimierung und Machbarkeit zu 
unterziehen. Es brachte vor, dass die Transitionskonzepte sowohl 
vom AMS selbst als auch vom Projektmanagement und Projekt
controlling und den Vergabejuristen geprüft und genehmigt wor
den waren. Bei der Endabnahme der Transition kam es schließlich 
aufgrund von Qualitätsmängeln der laufenden Leistungserbringung 
zu einer Zeitverzögerung von über einem Jahr. (TZ 4) 

Die Empfehlung des RH, mit dem bisherigen Dienstleister eine Redu
zierung der Zahlungen während der Kündigungsfrist zu verhandeln, 
wertete der RH als teilweise umgesetzt. Das AMS konnte zwar eine 
250f0ige Zahlungsreduktion für den Bereich Rechenzentrum für das 

Bund 2016/17 
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A K 
IT -Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice; 

Follow-up-Überprüfung 

dritte Quartal 2012 vereinbaren. Diese Vereinbarung konnte jedoch 
letztlich nicht genutzt werden, da die Bedingung, dass der betref
fende Change of Control bis Ende Juni abgeschlossen sein sollte, auf
grund der zeitlichen Verzögerungen bei der Transition nicht erfüllt 
war. (TZ 5) 

Die Empfehlung des RH, relevante IT -spezifIsche Kennzahlen ein
zuführen, setzte das AMS nicht um, weil für das Alt-IT-System 
keine geeigneten Kennzahlen ermittelt wurden, um diese als Ver
gleichswerte mit dem neuen IT -System heranziehen zu können. Im 
neuen IT -System waren entsprechende Kennzahlen verfügbar. Der 
RH erachtete die Einführung der Service-Levels mit zugehörigen 
Kennzahlen für die IT -Systeme als zweckmäßig. Der RH anerkannte, 
dass durch geeignete Maßnahmen die Anzahl der SLA-Verletzungen 
wesentlich reduziert werden konnte und dadurch Performance, Ver
fügbarkeit der IT -Systeme sowie die Qualität im Rahmen der Feh
lerbehandlung verbessert werden konnten. (TZ 6) 

Das AMS schloss eine im Wesentlichen inhaltsgleiche Vereinbarung 
mit dem neuen Dienstleister sowie mit dem bisherigen Dienstleis
ter über die vom bisherigen Dienstleister zu erbringenden Mitwir
kungsleistungen ab. Damit setzte es die Empfehlung des RH aber 
nur teilweise um, weil eine Schlichtungsvereinbarung für den Fall 
von Meinungsverschiedenheiten fehlte. Im Verlauf der Transition 
bezog das AMS die vom neuen Dienstleister geltend gemachten 
Ansprüche aus der behaupteten mangelnden Mitwirkung des bis
herigen Dienstleisters in ein - auch wegen anderer Streitigkeiten -
geführtes Schlichtungsverfahren aufgrund des neuen Leistungsver
trags ein. (TZ 7) 
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Kenndaten zur IT des Arbeitsmarktservice, Follow-up-Überprüfung 
Leistungen mit IT-Unterstützung 2015 

bearbeitete Anträge SV-Leistungen 

erledigte Anträge 

davon 

Arbeitslosengeld 

Altersteilzeitgeld 

Notstandshilfe 

Pensionsvorschuss 
Übergangsgeld 

Weiterbildungsgeld 

Genehmigung von Beihilfen 

Betreuungspläne von arbeits- und lehrstellensuchenden Personen 

IT-Efnsatz 2015 

Angebundene Lokationen 

Desktop PCs 

Notebooks 

Selbstbedienungsgeräte 

Drucker 

Kenndaten zur Transition 
Meilensteine Datum Termin laut Feinkonzept 

Zuschlag 30. Juli 2011 

Beginn Transition 03. Oktober 2011 03. Oktober 2011 

Feinkonzept 23. Jänner 2012 23. Dezember 2011 

Change of Control 11 02. Februar 2012 02. Februar 2012 

Change of Control 22 09. Juli 2012 04. Juni 2012 

Change of Control 33 (Teil 1) 03. September 2012 31. August 2012 

Change of Control 33 (Teil 2) 05. November 2012 31. August 2012 

Change of Control44 16. Oktober 2013 03. Oktober 2012 

Change of Control 1: Übergang der Gesamtverantwortung für Steuerung, Vertrags-, Projektmanagement 
2 Change of Control 2: Übergang der Gesamtverantwortung für Rechenzentrum, Netzwerk, Service Desk 

Anzahl 

1.333.332 

959.206 

623.593 

9.443 

306.756 

1.077 

685 

1Z652 

236.471 

1.729.760 

144 

5.527 

1.543 

992 

6.866 

Verzögerung 

o Monate 

1 Monat 

o Monate 

1 Monat 

o Monate 

2 Monate 

12 Monate 

Change of Control 3: Übergang der Gesamtverantwortung für Beschaffung, Entwicklung, Wartung, Schulung (Teil 1) sowie 
Roll out Arbeitsplatzausstattung (Teil 2) 

4 Change of Control 4: Gesamtabnahme 

Quelle: AMS 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

12 

1 (1) Der RH überprüfte im Februar und März 2016 beim BMASK und 
beim Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) die Umsetzung von Emp
fehlungen , die er bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung 
zum Ihema "lI- Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice" abgege
ben hatte. Der in der Reihe Bund 2011 / 10 veröffentlichte Bericht wird 
in der Folge als Vorbericht bezeichnet. 

Bund 2016/17 

III-313 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)14 von 28

www.parlament.gv.at



R -
H 
Prüfungsablauf und -gegenstand IT -Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice; 

Follow-up-Überprüfung 

Bund 2016/17 

(2) Der RH hatte von November 2010 bis Jänner 2011 die Gebarung des 
AMS überprüft, und zwar mit dem Ziel zu beurteilen, ob das AMS bei 
der "Neuausschreibung AMS IT -Unterstützung" für den Übergang auf 
einen allfällig neuen IT - Dienstleister (Transition) alle Vorkehrungen 
traf, um einen sämtliche Ansprüche der Kunden sichernden Betrieb zu 
gewährleisten. Die Überprüfung hatte sich daher auf die in der Aus
schreibung für die Transition enthaltenen Planungen, Vorgaben und 
Konzepte bezogen. 

Nicht Gegenstand der Überprüfung war das Vergabeverfahren gewe
sen, das während der Gebarungsüberprüfung (November 2010 bis Jän
ner 2011) noch nicht abgeschlossen war; die Zuschlagserteilung war 
am 30. Juli 2011 erfolgt. 

Die Übernahme der IT -Applikationen von den IT - Anlagen des alten 
IT -Dienstleisters auf die IT - Anlagen des neuen Auftragnehmers sowie 
die Übernahme der weiteren IT -Dienstleistungen (z.B. Betreuung, Schu
lung, Wartung und Entwicklung) war als Transit ion bezeichnet wor
den. Im Rahmen der Angebote hatten die Bieter ein Grobkonzept der 
Transition vorzulegen gehabt. Um einen Ausfall oder eine anhaltende 
Störung des IT -Betriebs, die massive negative Auswirkungen auf die 
IT-unterstützte Vermittlung von Arbeitslosen und auf die Auszahlung 
von Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz hätten, zu 
verhindern und um den laufenden Betrieb sicherzustellen, hatte das 
AMS beabsichtigt, die Verträge mit dem alten Dienstleister erst nach 
erfolgreicher Transition zu kündigen. 

(3) Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfeh
lungen im Jahr 2012 deren Umsetzungsstand beim AMS nachgefragt. 
Das Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens hatte er in seinem Bericht 
Reihe Bund 2012/13 veröffentlicht. 

(4) Zu dem im Juni 2016 an das BMASK und das AMS übermittelten 
Prüfungsergebnis nahmen das AMS und das BMASK im Juli 2016 Stel
lung. Das AMS bestätigte in seiner Stellungnahme, dass die Empfeh
lungen des RH- Vorberichts bereits umgesetzt wurden, durch Zeitablauf 
nicht mehr umsetzbar wären bzw. im Rahmen einer allfälligen Neuaus
schreibung der AMS- IT so weit wie möglich berücksichtigt würden. Das 
BMASK verwies in seiner Stellungnahme inhaltlich auf die Stellung
nahme des AMS. Gegenäußerungen des RH waren nicht erforderlich. 
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2.1 (1) Der RH hatte dem AMS in seinem Vorbericht (TZ 5) empfohlen, 
die extern erbrachten IT -Dienstleistungen (IT -Betrieb und insbeson
dere Rechenzentrumsbetrieb) nach Leistungsparametern zu verrech
nen, die messbar und nutzerrelevant sind, weil die Verrechnung der 
IT -Betriebskosten des AMS ursprünglich mit Hilfe pauschalierter Preise 
erfolgte. Weiters hatte er empfohlen, ein Kostencontrolling einzurich
ten, in dem die Kosten der IT den einzelnen IT -Leistungen zuorden
bar und daher auch steuerbar sind. 

(2) Im Nachfrageverfahren wies das AMS darauf hin, dass die Aus
schreibungsbedingungen für den neuen Dienstleister die geforderten 
Parameter zum Control1ing der einzelnen Leistungsbereiche beinhal
teten. Der Forderung des RH, den Rechenzentrumsbetrieb messbarer 
und nutzerrelevanter zu gestalten, werde durch ein Preismodell Rech
nung getragen. 

(3) Die Kosten für den Betrieb der IT des AMS setzten sich aus den Aus
gaben für die extern erbrachten IT -Dienstleistungen sowie den Perso
nalkosten der im IT -Bereich tätigen Mitarbeiter des AMS zusammen. 
Der RH stellte nunmehr für die Jahre 2008 bis 2015 die in der nachfol
genden Tabelle dargestellte Entwicklung der IT -Kosten des AMS fest. 

Tabelle 1: IT-Kosten des AMS 

Ausgaben für externe 
IT -DienstLeistungen 

IT-PersonaLkosten im AMS 

IT -Gesamtkosten 

QueLLe: AMS 

14 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

in Mio. EUR 

52,23 59,51 57,73 70,55 71,72 37,81 32,00 47,92 

2,37 2,45 2,79 2,95 3,05 3,09 3,18 3,27 

54,60 61,96 60,52 73,50 74,77 40,90 35,18 51,19 

Als Folge des Wechsels des IT -Dienstleisters erhöhten sich die jähr
lichen IT -Gesamtkosten von etwa 60 Mio. EUR in den Jahren 2009/2010 
während der Transitionsphase in den Jahren 2011 und 2012 auf etwa 
74 Mio. EUR. Nach Abschluss der Transition und der Betriebsübergabe 
an den neuen IT -Dienstleister im Jahr 2013 reduzierten sich die jähr
lichen IT -Gesamtkosten auf etwa 41 Mio. EUR bzw. etwa 35 Mio. EUR 
im Jahr 2013 bzw. 2014 (siehe Tabelle 1). Diese Reduktion erfolgte trotz 
Steigerung des Geschäftsvolumens (siehe Tabelle 2), der Steigerung 
der Anzahl der Anwender und der inflationsbedingten Teuerung. Der 
Anstieg der IT -Gesamtkosten für das Jahr 2015 resultierte aus deut
lich gestiegenen Projektkosten (Kosten für Softwarebeschaffung und 
Softwareentwicklung). 

Bund 2016/17 

III-313 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)16 von 28

www.parlament.gv.at



R -
H 
Verrechnung des Rechenzentrumsbetriebs 
nach Leistungsparametern 

IT -Betriebssicherheit im Arbeitsmarktservice; 
Follow-u p-Ü berprüfu ng 

Angemessenheit der 
verrechneten Preise 

Bund 2016/17 

(4) Der RH stellte nunmehr fest, dass das im Rahmen der Ausschreibung 
bedungene differenzierte Preismodell für den Betrieb des Rechenzen
trums sowie des Netzwerks erstmals im Jänner 2016 galt. Durch den 
Übergang von pauschalierten Preisen auf ein differenziertes Preismo
dell ergaben sich höhere Preise bei höherem Geschäftsvolumen und 
niedrigere Preise bei geringeren Mengen. Mengenbasis war jene Menge 
an IT - Dienstleistungen, die am I. Jänner 2014 erbracht wurde. 

(5) Dieses differenzierte Preismodell basierte auf der Verrechnung der 
vier Komponenten (Geschäftsnahe Parameter, Unterstützte Anwen
dungen, Transaktionsbasierte Anwendungen, Geschäftskennzahlen), 
welche anhand spezifischer Kennzahlen beschrieben wurden. Bestand
teil dieses Modells war auch eine jährliche Preisreduktion von 10 0/0 

pro Jahr bis auf 50 % des Preises des ersten Vertragsjahres. Die infla
tionsbedingte Teuerung der IT -Betriebskosten wurde durch die Bin
dung an den Verbraucherpreisindex berücksichtigt. Diese Kennzahlen 
sowie die verrechneten Preise bildeten auch die Basis für ein umfas
sendes IT - unterstütztes Kostencontrolling, in dem die Kosten der IT den 
einzelnen IT - Leistungen zuordenba r und daher auch steuerbar waren. 

2.2 Das AMS setzte die Empfehlung des RH um, weil das neue differen
zierte Preismodell den Rechenzentrumsbetrieb sowie den Betrieb des 
Netzwerks nach messbaren und nutzerrelevanten Leistungsparame
tern verrechnete. Auch das darauf aufbauende Kostencontrolling war 
im Sinne der Empfehlung des RH eingerichtet. 

Der RH anerkannte, dass durch den Wechsel des IT - Dienstleisters als 
Folge der Ausschreibung eine deutliche Reduktion der IT -Gesamtkos
ten - trotz gestiegenem Geschäftsvolumen - erzielt werden konnte. 

3.1 (I) Der RH hatte dem AMS in seinem Vorbericht (TZ 7) empfohlen, 
die Vergabeverfahren betreffend aller externen IT -Dienstleister so zu 
wäh len, dass die Angemessenheit der verrechneten Preise beurteil bar 
war. Das AMS hatte die vergaberechtlichen und die vertragsrechtlichen 
Beratungsleistungen für das Ausschreibungsverfahren für den neuen 
IT -Dienstleister direkt vergeben, obwohl damals die Grenzwerte für 
Direktvergaben deutlich überschritten worden waren. 

(2) Im Nachfrageverfahren teilte das AMS mit, dass seiner Ansicht 
nach in allen Vergabeverfahren die Angemessenheit der Preise beur
teilbar war. Das AMS wies weiters darauf hin, dass die vergaberecht
liche und die vertragsrechtliehe Beratung des Ausschreibungsverfah
rens aufgrund der speziflschen Anforderungen direkt vergeben wurden, 
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die Bestbieter für Projektmanagement und Projektcontrolling jedoch 
im Zuge einer eigenen Ausschreibung ermittelt wurden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das AMS im Zeitraum 2011 bis 
2015 rd. 160 IT -Beschaffungen durchführte - zusätzlich zum Regelbe
trieb mit dem neuen IT -Dienstleister. Diese Beschaffungen umfassten 
beispielsweise IT -Beratungsleistungen oder den Ankauf von Lizenzen, 
sie erfolgten entweder als Direktvergabe oder via Los der Bundes
beschaffung GmbH. Die Beschaffungskosten sind in nachfolgender 
Tabelle dargestell t: 

Tabelle 2: IT-Beschaffungen 2011 bis 2015 

Auftragsvolumen 

Quelle: AMS 

Unabhängige 
technische Prüfung 
der Transitions
konzepte 

16 

2011 

395.965 

2012 

639.203 

2013 

in EUR 

673.922 

2014 2015 

966.741 1.317.947 

Bei Direktvergaben prüfte das AMS die Angemessenheit der Preise 
durch Einholung von Vergleichsangeboten, sofern es mehrere Anbie
ter der Leistung gab. 

3.2 Das AMS setzte die Empfehlung des RH um, weil es bei Direktverga
ben von IT -Beschaffungen in den Jahren 2011 bis 2015 die Angemes
senheit der Preise durch Vergleichsangebote verifiziert hatte. 

4.1 (1) Der RH hatte dem AMS in seinem Vorbericht (TZ 9) empfohlen, 
das vom neuen Dienstleister im Rahmen der Ausschreibung erstellte 
Grobkonzept für die Transition der IT-Applikationen und IT-Dienst
leistungen vom bisherigen Dienstleister auf einen neuen Dienstleis
ter gemeinsam mit dem späteren Feinkonzept einer unabhängigen 
technischen Überprüfung auf Risikominimierung und Machbarkeit zu 
unterziehen. 

(2) Im Nachfrageverfahren brachte das AMS vor, dass das Transitions
feinkonzept sowohl vom AMS selbst als auch vom Projektmanagement 
und Projektcontrolling und den Vergabejuristen geprüft und geneh
migt worden war. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass eine Prüfung durch am Vergabe
projekt beteiligte externe Dienstleister (Projektmanagement, Projekt
controlling und Vergabejuristen) keiner unabhängigen technischen 
Überprüfung durch einen Dritten entsprach. 
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Bund 2016/17 

Der neue Dienstleister führte die Transition gemeinsam mit dem AMS 
und unter Mitwirkung des bisherigen Dienstleisters durch. Aufgrund 
von Qualitätsmängeln der laufenden Leistungserbringung kam es bei 
der Endabnahme zu einer Zeitverzögerung von über einem Jahr. Aus 
diesem Grund hatte der neue Dienstleister im Oktober 2013 ein Pro
jektverzögerungspönale von rd. 1,07 Mio. EUR sowie von August 2012 
bis Dezember 2013 monatliche Pönalen wegen Nichteinhaltung ver
einbarter Servicelevels von insgesamt rd. 1,61 Mio. EUR zu leisten. 

4.2 Das AMS setzte die Empfehlung des RH nicht um, weil es das Grob
und Feinkonzept für die Transition nicht von einer unabhängigen Stelle 
technisch überprüfen ließ. Der RH hielt daher seine Empfehlung auf
recht, in Vergabeverfahren vom Bieter ausgearbeitete technische Kon
zepte der gegenständlichen Größenordnung vor Beginn der tatsäch
lichen Umsetzung einer unabhängigen technischen Überprüfung auf 
Risikominimierung und Machbarkeit zu unterziehen. 

4.3 Das AMS verwies in seiner Stellungnahme darauf, dass die offenen 
Empfehlungen für das bestehende Vertragsverhältnis nicht mehr umge
setzt werden können. Es sagte jedoch zu, die Empfehlung des RH nach 
einer unabhängigen technischen Überprüfung vor Beginn der tatsäch
lichen Umsetzung bei einer künftigen Neuausschreibung der IT - Dienst
leistungen nach Möglichkeit umzusetzen. 

5.1 (1) Der RH hatte dem AMS in seinem Vorbericht (TZ 12) empfoh
len, Verhandlungen mit dem bisherigen Dienstleister hinsichtlich einer 
Reduzierung der Zahlungen während der Kündigungsfrist zu führen . 
Da das AMS plante, die bestehenden Verträge aus Sicherheitsgründen 
erst zu kündigen, wenn der Übergang der Gesamtverantwortung auf 
den neuen Dienstleister erfolgt war, fielen während der Kündigungs
frist sowohl Zahlungen an den neuen Dienstleister als auch an den 
leistungsfrei gestellten bisherigen Dienstleister an. 

(2) Im Nachfrageverfahren brachte das AMS vor, dass Teilleistungen, 
wie z.B. Pauschalen für Rechenzentrum und Wartung, bereits gekün
digt wurden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Übergang der Gesamtverant
wortung für Rechenzentrum, Netzwerk und Servicedesk ("Change of 
Control 2") auf den neuen Dienstleister Anfang Juli 2012 - rund ein 
Jahr nach dem Zuschlag - erfolgte. Das AMS sprach daher die erst
mögliche Teilkündigung mit Wirkung Ende September 2012 aus. 

17 
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Die Zahlungen des AMS an den bisherigen Dienstleister blieben wäh
rend der Kündigungsfrist bis Ende September 2012 wie bisher auf
recht. Das AMS konnte zwar im Februar 2012 mit dem bisherigen 
Dienstleister eine 250f0ige Zahlungsreduktion für den Bereich Rechen
zentrum für das dritte Quartal 2012 vereinbaren. Diese Vereinbarung 
konnte jedoch letztlich nicht genutzt werden, da die Bedingung, dass 
der betreffende Change of Control bis Ende Juni abgeschlossen sein 
sollte, nicht erfüllt war. 

5.2 Der RH wertete seine Empfehlung an das AMS als teilweise umge
setzt, weil zwar eine Zahlungsreduktion mit dem bisherigen Dienstleis
ter vereinbart werden konnte, deren Umsetzung letztlich jedoch auf
grund von Zeitverzögerungen bei der Transition scheiterte. Der RH hielt 
daher seine Empfehlung aufrecht, beim Übergang von IT -Dienstleis
tungen auf einen neuen Dienstleister Verhandlungen mit dem bishe
rigen Dienstleister hinsichtlich einer Reduzierung der Zahlungen wäh
rend der Kündigungsfrist zu führen . 

5.3 Das AMS sagte zu, bei einer allfdlligen Neuausschreibung der IT
Dienstleistungen die Empfehlung des RH im Zuge der Beendigungs
verhandlungen mit dem bestehenden Dienstleister nach Möglichkeit zu 
berücksichtigen. 

6.1 (1) Der RH hatte das AMS in seinem Vorbericht (TZ 13) darauf hinge
wiesen, dass die konkreten Anforderungen und Abnahmekriterien an 
den neuen Ir -Dienstleister mangels verfügbarer Daten nicht aus vor
handenen Erfahrungswerten des Altsystems abgeleitet werden konn
ten. Er hatte daher dem AMS empfohlen, in einigen repräsentativen 
Applikationen des Altsystems die Verfügbarkeit am Arbeitsplatz zu 
überwachen, um diese nach der Transition als Vergleichswerte heran
ziehen zu können. 

(2) Im Nachfrageverfahren gab das AMS an, dass eine Erhebung der 
Verfügbarkeits-Kennzahlen des Altsystems aus Kostengründen nicht 
umgesetzt wurde. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass zwar im Rahmen der neuen IT
Betriebsführung gemäß Leistungsbeschreibung der Ausschreibung Ser
vice-Levels mit entsprechenden Kennzahlen mit dem neuen Ir -Dienst
leister vereinbart und implementiert wurden, aber ein Vergleich mit 
dem Altsystem mangels verfügbarer Daten aus dem Altsystem nicht 
möglich war. 
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Im Beobachtungszeitraum der Follow-up-Überprüfung 2012 bis 2015 

kam es wiederholt zu Verletzungen der Service-Levels, insbesondere 

waren die Werte für die Sofortfehlerbehebungsrate, "Fehlerbehebungs
rate Priorität 3" sowie das Antwortzeitverhalten betroffen. Die Anzahl 
der Verfehlungen der Service-Levels konnte jedoch im Beobachtungs
zeitraum bis 2015 wesentlich reduziert werden. Dies resultierte laut 

Aussagen des AMS aus technischen Maßnahmen, welche zu einer Ver
besserung der Performance und Stabilität der IT -Systeme führten. Auf 
eine 201 4 durchgeführte Befragung der AMS-Mitarbeiter hinsichtlich 
der Zufrieden heit mit den erbrachten IT-Dienstleistungen (u.a. zum 

Antwortzeitverhalten und zur Verfügbarkeit) reagierte das AMS eben
falls mit technischen Maßnahmen und Schulungen. 

6.2 Das AMS setzte die Empfehlung des RH nicht um, weil für das Alt
IT -System keine geeigneten Kennzahlen ermittelt wurden, um diese 
als Vergleichswerte mit dem neuen IT -System heranziehen zu können. 

Im neuen IT -System waren entsprechende Kennzahlen verfügbar. 

Der RH erachtete die Einführung der Service-Levels mit zugehörigen 
Kennzahlen für die neuen IT -Systeme als zweckmäßig. Er anerkannte, 

dass durch Maßnahmen die Anzahl der SLA-Verletzungen wesentlich 
reduziert werden konnte und dadurch Performance, Verfügbarkeit der 
IT -Systeme sowie die Qualität im Rahmen der Fehlerbehandlung ver
bessert werden konnte. 

Der RH empfahl dem AMS, in Hinkunft bei Transitionen entsprechende 
Kennzahlen der Bestandssysteme zu ermitteln, um später eine Ver
gleichbarkeit zu ermöglichen. 

6.3 Das AMS hielt in seiner Stellungnahme fest, dass das Reporting des 
zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüjung des RH gültigen Leistungs
vertrags bereits die geforderten Kennzahlen enthalte. Dementsprechend 
könnten diese im Zuge einer allfiilligen Neuausschreibung berücksich
tigt werden. 

7.1 (1) Der RH hatte dem AMS in seinem Vorbericht (TZ 14) empfohlen, 
eine Mitwirkungsverpflichtung des bisherigen Dienstleisters für die 
Dauer der Transition sowie hiezu eine Schlichtungsvereinbarung anzu

streben. Die im bestehenden Vertragswerk enthaltene Mitwirkungsver
pflichtung war nicht umfassend definiert und deckte nicht alle Risiken 

ab. 
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(2) Im Nachfrageverfahren brachte das AMS vor, dass es bilaterale 
Vereinbarungen, einerseits zwischen dem AMS und dem bisherigen 
Dienstleister und andererseits zwischen dem AMS und dem neuen 
Dienstleister zur Bereitstellung von Personal während der Transiti
onsphase gegeben habe. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das AMS im März 2012 - sechs 
Monate nach dem Zuschlag - eine im Wesentlichen inhaltsgleiche 
Vereinbarung mit dem neuen Dienstleister sowie mit dem bisherigen 
Dienstleister abgeschlossen hatte. Diese sollte die Mitwirkung des 
Letzteren an der Transition festlegen. Insbesondere war vereinbart, 
dass eine Datenverbindung zwischen altem und neuem Rechenzen
trum (Transition-Link) eingerichtet wird, dass der bisherige Dienst
leister den neuen Dienstleister bei der Mängelsuche und Fehlerbehe
bung zu unterstützen hat und dass die bestehenden IT -Applikationen 
für die Übernahme durch den neuen Dienstleister zu adaptieren sind. 
Eine Schlichtungsvereinbarung für den Fall von Meinungsverschie
denheiten enthielten diese Vereinbarungen allerdings nicht. 

Im Verlauf der Transition meldete der neue Dienstleister laufend Män
gel der vom bisherigen Dienstleister zu erbringenden Mitwirkungsleis
tungen und fasste diese nach Durchführung der Transition im Septem
ber 2012 schriftlich zusammen. Im Verlauf der Transition bezog das 
AMS die vom neuen Dienstleister geltend gemachten Ansprüche aus 
der behaupteten mangelnden Mitwirkung des bisherigen Dienstleisters 
in ein - auch wegen anderer Streitigkeiten - geführtes Schlichtungs
verfahren aufgrund des neuen Leistungsvertrags ein. Im Rahmen der 
Schlichtungsvereinbarung von März 2013 verzichtete der neue Dienst
leister auf die geltend gemachten Ansprüche. Der betroffene bisherige 
Dienstleister war jedoch nicht Partei dieses Verfahrens. 

7.2 Das AMS setzte die Empfehlung des RH teilweise um, weil es zwar bila
teral Mitwirkungsvereinbarungen abschloss, die jedoch keine Rege
lungen für den Fall allfälliger Meinungsverschiedenheiten im Zuge 
ihrer Umsetzung enthielten. Wie sich auch zeigte, sind derartige Rege
lungen für einen raschen Abschluss der Transition zweckmäßig. Der 
RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, zusätzlich zur Konkreti
sierung von Leistungspflichten des bisherigen Dienstleisters (Mitwir
kungsverpflichtung) für eine Transition auch eine Schlichtungsverein
barung anzustreben. 

7.3 Das AMS sagte zu, die Empfehlung im Zuge einer allfälligen Neuaus
schreibung der Ir -Dienstleistungen in den Vertragsverhandlungen mit 
dem neuen Dienstleister und den Beendigungsverhandlungen mit dem 
bestehenden Dienstleister zu berücksichtigen. 
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TZ 

5 

7 

9 

12 

13 

14 

8 Das AMS setzte von sechs überprüften Empfehlungen des RH zwei 
vollständig, zwei teilweise und zwei nicht um. 

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
Reihe Bund 2011/10 

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise nicht 
umgesetzt umgesetzt 

IT-Betrieb, Rechenzentrumsbetrieb nach 2 X Leistungsparametern verrechnen 

Angemessenheit der verrechneten Preise 3 X 

Unabhängige technische Prüfung der 4 X Transitionskonzepte 

Reduzierung der Zahlungen an den bisherigen 
5 X Dienstleister 

Verfügbarkeit relevanter Kennzahlen 6 X 

Mitwirkungsverpflichtung des bisherigen 
7 X Dienstleisters 

Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfehlungen 
an das Arbeitsmarktservice Österreich hervor: 

(1) In Vergabeverfahren vom Bieter ausgearbeitete technische Kon
zepte der gegenständlichen Größenordnung wären vor Beginn der 
tatsächlichen Umsetzung einer unabhängigen technischen Überprü
fung auf Risikominimierung und Machbarkeit zu unterziehen. (TZ 4) 

(2) Beim Übergang von IT -Dienstleistungen auf einen neuen Dienst
leister wären Verhandlungen mit dem bisherigen Dienstleister hin
sichtlich einer Reduzierung der Zahlungen während der Kündi
gungsfrist zu führen. (TZ 5) 

(3) In Hinkunft sollten bei Transitionen entsprechende Kennzahlen 
der Bestandssysteme ermitteln werden, um später eine Vergleich
barkeit zu ermöglichen. (TZ 6) 
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(4) Zusätzlich zur Konkretisierung von Leistungspflichten des bis
herigen Dienstleisters (Mitwirkungsverpflichtung) für eine Transi
tion wäre auch eine Schlichtungsvereinbarung anzustreben. (TZ 7) 

Wien, im Oktober 2016 

Die Präsidentin: 

Dr. Margit Kraker 
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Bisher erschienen: 

Reihe Bund 2016/1 

Reihe Bund 2016/2 

Reihe Bund 2016/3 

Reihe Bund 2016/4 

Bericht des Rechnungshofes 
- Unternehmensliquiditätsstärkungsgesetz - Vergabe von Haftungen 
- Energie-Control Austria 
- Pensionsrecht der Bediensteten der Sozialversicherungen; 

Follow-up-Überprüfung 
- Zusammenarbeit Bundessozialamt und Sozialabteilung Land Steier

mark; Follow-up-Überprüfung 
- Wiener Stadterweiterungsfonds ; Follow- up- Überprüfung 

Bericht des Rechnungshofes 
- Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik 
- Löschung von Abgabenrückständen 
- KELAG Wärme GmbH 
- MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst; 

Follow-up-Überprüfung 
- Wellcon Gesellschaft für Prävention und Arbeitsmedizin GmbH; 

Follow-up- Überprüfung 

Bericht des Rechnungshofes 
- Instrumente zur finanziellen Steuerung der Krankenversicherung 
- Ausgewählte Steuerungsbereiche in der Krankenversicherung 
- Europäischer Globalisierungsfonds - Projekt für Transportarbeiter NÖ/OÖ 
- Münze Österreich Aktiengesellschaft; Follow-up-Überprüfung 
- via donau - Österreichische Wasserstraßen- Gesellschaft mbH; 

Follow-up-Überprüfung 
- Agrarumweltprogramm ÖPUL 2007; Follow- up- Überprüfung 

Bericht des Rechnungshofes 
- Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel im Finanzausgleich 
- Zahlungsströme zwischen den Gebietskörperschaften mit dem 

Schwerpunkt Bedarfszuweisungen in den Ländern Niederösterreich 
und Steiermark 

- EFRE-Einzelentscheidungen 
- Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum 
- Kinderbetreuung für 0- bis 6-Jährige; Follow-up-Überprüfung 
- Flächennutzung im Bereich der Neuen Donau, der Donauinsel und des 

Donaukanals 
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Reihe Bund 2016/5 

Reihe Bund 2016/6 

Reihe Bund 2016/7 

Reihe Bund 2016/8 

Reihe Bund 2016/9 

Reihe Bund 2016/10 

Reihe Bund 2016/11 

Reihe Bund 2016/12 

Bericht des Rechnungshofes 
- Einführung der Wirkungsorientierung in ausgewählten 

Bundesministerien 
- Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und 

Begabungsforschung (ÖZBF) 
- Schüler mit Migrationshintergrund - Antworten des Schulsystems; 

Follow-up-Überprüfung 
- Modellversuche Neue Mittelschule; Follow-up- Überprüfung 
- Villacher Alpenstrassen Fremdenverkehrsgesellschaft m.b.H. 
- Haftungen des Bundes für Exportförderungen; 

Follow-up-Überprüfung 
- Internes Kontrollsystem im Bereich der Finanzverwaltung an der 

Technischen Universität Graz und an der Universität Salzburg 
- Graz-Kötlacher Bahn und Busbetrieb GmbH 

Bericht des Rechnungshofes 
- Burgtheater GmbH 

Bericht des Rechnungshofes 
- Brandschutz in öffentlichen Gebäuden 
- Vergabe der Glücksspielkonzessionen des Bundes 
- Zivildienst 
- Auszahlung und Hereinbringung von Unterhaltsvorschüssen 
- Erstellung des Grünen Berichts 
- Das Donauhochwasser 2013 
- Frontrunner-Förderaktion 

Bericht des Rechnungshofes 
- Mittelfristige Haushaltsplanung im BMLVS 

R -
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- Ausgewählte gebietskörperschaftsübergreifende Leistungen im Bereich 
der Schulbehörden 

- Forschungsfinanzierung in Österreich 

Bericht des Rechnungshofes 
- lI-Programm E-Finanz 
- Verein "Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria" (A-SIT) 
- EKZ Tulln Errichtungs GmbH 

Bericht des Rechnungshofes 
- Universitätsräte 
- Studieneingangs- und Orientierungsphase; Follow-up- Überprüfung 

Bericht des Rechnungshofes 
- Projekt AirPower 

Bericht des Rechnungshofes 
- Erstversorgung im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, im 

Klinikum Wels-Grieskirchen sowie im Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried 

- Förderungen des BMGF 
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Reihe Bund 2016/13 Bericht des Rechnungshofes 
- Bundesanstalt für Agrarwirtschaft; Follow- up-Überprüfung 

Reihe Bund 2016/14 Bericht des Rechnungshofes 
- Qualität der mittelfristigen Haushaltsplanung des Bundes 

Reihe Bund 2016/15 Bericht des Rechnungshofes 
- System der Erhebung der Verbrauchsteuern 
- Aus- und Weiterbildung im BMF 

Reihe Bund 2016/16 Bericht des Rechnungshofes 
- Bundeslehrkräfte: Vergleich Dienstrecht alt/neu 
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